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Regel-Recht      Änderungen können Konsequenzen haben! 

 

04 – 2023 neu 

TRBS 1116 Qualifikation, Unterweisung und Beauftragung von Beschäftigten für die 

sichere Verwendung von Arbeitsmitteln 

Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) geben den Stand der Technik, 

Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 

Erkenntnisse für die Verwendung von Arbeitsmitteln wieder. 

Diese TRBS 1116 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen 

der Betriebssicherheitsverordnung.  

Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass 

die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind.  

Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche 

Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen. 

 

05 – 2023 geändert 

DGUV Information 205-040 Prüffristen im Brandschutz 

Um die dauerhafte Funktion von Brandschutzeinrichtungen zu gewährleisten, wird ihre 

wiederkehrende Prüfung und Instandhaltung in zahlreichen Gesetzen, Verordnungen, 

Vorschriften und Regeln gefordert.  

Die vorliegende DGUV Information führt die unterschiedlichen Anforderungen aus den 

verschiedenen Quellen zusammen und unterstützt die Verantwortlichen somit beim 

sicheren Betrieb ihrer Brandschutzeinrichtungen. 

Quelle: https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/4473/prueffristen-im-brandschutz 

 

06 – 2023 geändert 

 DGUV Grundsatz 309-006 Prüfbuch für den Kran 

Um die ordnungsgemäße Durchführung wiederkehrenden Prüfungen von Kranen zu 

gewährleisten, wird der Herstellfirma empfohlen, ein Prüfbuch zu führen.  

Der Grundsatz 309-006 „Prüfbuch für den Kran“ beschreibt die Inhalte sowie die Form 

eines Kranprüfbuchs. Aktualisierungen zur letzten Ausgabe Februar 2012: 

o Redaktionelle Überarbeitung 

o Aktualisierung der Bezeichnungen der zitierten Vorschriften 

o Ergänzung der Laufzeitklassen nach FEM 

 

 

 

 

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/4473/prueffristen-im-brandschutz
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Aktuelle Rechtsprechung [21.03.2023] 

 

Kein Versicherungsschutz nach Sturz beim Firmenlauf 

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass eine Arbeitnehmerin 

nicht als Beschäftigte unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht, wenn 

sie bei einem sogenannten Firmenlauf stürzt und sich dabei verletzt. 

Die damals 45 Jahre alte Klägerin nahm im Mai 2019 als Inlineskaterin gemeinsam mit 

anderen Mitarbeitenden ihres Unternehmens am Berliner Firmenlauf im Tiergarten teil. 

Die Klägerin kam nach dem Start auf der Skaterstrecke auf nassem Untergrund ins 

Rutschen, stürzte und brach sich das rechte Handgelenk. Die Unfallkasse lehnte es ab, 

diesen Vorfall als Arbeitsunfall anzuerkennen und für den entstandenen Schaden 

aufzukommen. Es habe sich nicht um eine Betriebsveranstaltung gehandelt.  

Die hiergegen gerichtete Klage der Inlineskaterin vor dem Sozialgericht Berlin blieb ohne 

Erfolg. 

Das Landessozialgericht hat die Entscheidung des Sozialgerichts Berlin nunmehr 

bestätigt. Der Unfall habe sich nicht bei einer Aktivität ereignet, die mit der 

Beschäftigung in einem engen rechtlichen Zusammenhang stehe.  

Zum einen liege kein Betriebssport vor, der eine gewisse Regelmäßigkeit und das Ziel 

gesundheitlichen Ausgleichs voraussetze. Der Firmenlauf finde nur einmal jährlich statt 

und habe, auch wenn es sich um keinen Hochleistungssport handele, den Charakter 

eines Wettstreits. 

Zum anderen habe es sich bei dem Firmenlauf auch nicht um eine betriebliche 

Gemeinschaftsveranstaltung gehandelt. Der Firmenlauf habe als Großveranstaltung mit 

anschließender Party eher den Charakter eines Volksfestes gehabt.  

Außerdem habe nur ein ganz geringer, sportlich interessierter Teil der Mitarbeitenden 

des Unternehmens der Klägerin an dem Firmenlauf teilgenommen. Ein spezielles 

Programm für den großen Teil der nichtlaufenden Beschäftigten habe es nicht gegeben.  

Der Firmenlauf sei daher nicht geeignet gewesen, den betrieblichen Zusammenhalt zu 

fördern. 

Der Umstand, dass im Betrieb für die Teilnahme am Firmenlauf geworben worden sei 

und der Arbeitgeber die Startgebühr übernommen und Lauf-Shirts mit dem Firmenlogo 

zur Verfügung gestellt habe, führe zu keiner abweichenden Bewertung.  

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. 

 

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 21.03.2023         

– L 3 U 66/21 – 
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ÜDAS – Seminarangebot 

 Das aktuelle Seminarangebot kann unter https://uedas.de/seminare/ eingesehen werden. 
 


